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1. Ziel und Zweck 
In dieser Arbeitsanweisung werden die krankenhaushygienischen Anforderungen an einen reinen 
Arbeitsraum (AR) dargestellt. Hiermit soll die standardisierte Ausstattung zukünftiger reiner AR 
sichergestellt werden.  

2. Allgemeine Hinweise 
Der reine AR dient zur Vorbereitung von Injektionen und Infusionen sowie zur Lagerung von 
Medikamenten.  
Händedesinfektionsmittelspender sind arbeitsplatznah in ausreichender Zahl zu planen. 

3. Voraussetzungen 
 

Raumgröße - gemäß DGUV mindestens 20m² und mit direktem Zugang 
zum Dienstraum und auf den Stationsflur 

Oberflächen und Fußböden - siehe müssen wischdesinfizierbar sein 

Belüftung - Fensterlüftung möglich, Fliegengitter erforderlich 
- Innenliegende Räume werden maschinell belüftet 

(Raumluftklasse II gemäß DIN 1946-4:2018_09) 

Sekundärluftkühlgeräte - nach Abstimmung mit dem IHU und gemäß Hygieneplan 

Beleuchtung - Deckenbündig 

Handwaschplatz - Im Allgemeinen nicht erforderlich, Ausnahme z.B. zum 
Richten von Chemotherapeutika muss ein Handwaschplatz in 
der Nähe sein.  

Schränke  - decken- und bodenbündig 
- Lagerung von Materialien in offenen Regalen ist zu 

vermeiden 
- Offene Sterilgutlagerung nicht über den Tagesbedarf hinaus  

Weitere Ausstattung - Ausreichende Arbeitsflächen  
- Kühlschrank für Medikamente 
- Betäubungsmitteltresor 
- Sonnenschutz an den Fenstern bei direkter 

Sonneneinstrahlung 
- Mindestens ein Abwurf mit handkontaktfreier Deckelöffnung  

 
 

 

 

 


